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Dokumente oder Gegenstände, die der G eheim haltung unterliegen, besorgt, 
obwohl e r  dazu nicht berechtigt ist. Das Verschaffen selbst kann  in  ver
schiedener W eise erfolgen, z. B. durch Vortäuschung einer Berechtigung, 
durch Diebstahl.

Eine zugängliche A ufbew ahrung liegt dann vor, w enn der T äter ge
heim zuhaltende Dokum ente oder G egenstände entgegen den Bestim m un
gen über die W achsam keit und Sicherheit aufbew ahrt und die Möglichkeit 
eines Zuganges durch U nbefugte gegeben ist.

4. Der T atbestand setzt bei allen Begehungsform en Vorsatz voraus. 
Der T äter muß wissen oder sich dam it abfinden, daß es sich um

m ilitärische G eheim nisse oder geheim zuhaltende m ilitärische Dokumente 
bzw, G egenstände handelt. E r m uß darüber hinaus die Erkenntnis be
sitzen, daß seine O ffenbarung oder das Verschaffen unerlaubt erfolgt.

Der durch vorsätzliche V erletzung der D ienstvorschriften eingetretene 
V erlust oder die O ffenbarung m üssen fahrlässig erfolgen. Der Tatbestand 
ha t h ier den Erfolg zu r Voraussetzung.

5. M it der unerlaubten  Offenbarung, der tatsächlichen Inbesitznahm e 
der Dokumente oder Gegenstände, der A ufbew ahrung der Doku

m ente und G egenstände an  einem  Ort, der fü r U nbefugte zugänglich ist, 
und dem tatsächlichen E in tritt der im  Gesetz genannten Folgen auf G rund 
der V orschriftsverletzung ist die S tra fta t vollendet. Versuch und R ücktritt 
vom Versuch sind möglich.

6. Bei E rfüllung der §§ 97 und 99 ist die A nw endung des § 272 aus
geschlossen. Zu §§ 172, 245 und 246 ist § 272 das speziellere Gesetz.

§ 273

Beeinträchtigung der Einsatzbereitschaft 
der Kampftechnik

(1) Wer Waffen, Munition, Fahrzeuge oder andere Gegen
stände der Kampftechnik oder der militärischen Ausrüstung 
oder militärische Anlagen unberechtigt zerstört, beschädigt, 
in ihrer Funktionstätigkeit beeinträchtigt oder sie ander
weitig ihrem bestimmungsgemäßen Einsatz entzieht, wird mit 
Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Verurteilung auf 
Bewährung oder mit Strafarrest bestraft.

(2) Wer durch die Tat schwere Folgen für die Gefechts
bereitschaft oder die Kampffähigkeit der Truppe vorsätzlich 
oder fahrlässig verursacht, wird mit Freiheitsstrafe von einem  
Jahr bis zu acht Jahren bestraft.

(3) Der Versuch ist strafbar.
(4) Wer die Tat nach Absatz 1 fahrlässig begeht und da

durch schwere Folgen für die Gefechtsbereitschaft oder


